
Beratungsfolge Sitzungsdatum

Beschlussvorschlag:
Der im Sachverhalt dieser Verwaltungsvorlage aufgeführten Ausstellungsplanung des Eschweiler Kunstvereins
e.V. sowie der Stadt Eschweiler wird zugestimmt.

Stadt Eschweiler
Die Bürgermeisterin
40 Amt für Schulen, Sport und Kultur

Vorlagen-Nummer

313/22

Sitzungsvorlage

1. Beschlussfassung Kulturausschuss öffentlich 02.11.2022

Kunstausstellung:
hier: Ausstellung für das 1. Halbjahr 2023

A 14 - Rechnungsprüfungsamt

Gesehen Vorgeprüft

gez. Breuer

Datum: 21.10.2022

gez. Leonhardt

1 2 3 4
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 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung
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Sachverhalt:
Im 1. Halbjahr 2023 plant der Eschweiler Kunstverein e.V. in den städtischen Ausstellungsräumen im
Kulturzentrum Talbahnhof nachfolgende Ausstellungen durchzuführen.

05.03. – 26.03.2023:

Prof. Dieter Crumbiegel Malerei

23.04. – 14.05.2023:

3 Dimensionen Artur Bozem – Malerei
Stefan Engel – Skulpturen
Jacques Thannen - Holzdruck

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Ausstellung werden zwar keine separaten Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, jedoch findet eine
indirekte Finanzierung über die vom Eschweiler Kunstverein e.V. bereitgestellten Zuschüsse zu Lasten des
Sachkontos 53118020 (Zuschüsse Kunstvereine) bei Produkt 042810101 – Kulturveranstaltungen und
-förderungen –statt. Für das Jahr 2023 sind entsprechende Mittel in Höhe von 2.050,00 € vorgesehen. Der
Zuschuss in Höhe von 2.045,00 € wird dem Eschweiler Kunstverein e.V. auf Grundlage der „Richtlinien der Stadt
zur Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung“ vorbehaltlich der Beschlussfassung über den Haushalt
2023 nach Bestandskraft des Haushaltes in 2023 antragslos überwiesen.

Personelle Auswirkungen:
Keine personellen Auswirkungen

Anlagen:
Programm Kunstverein I. Halbjahr 2023


